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Die Zahl der Menschen, die im Verlauf ihres Le-
bens psychisch erkranken, nimmt nach verschie-
denen Studien in den letzten Jahren stetig zu. Nach 
dem Gesundheitsbericht der Deutschen Angestell-
ten-Krankenkasse (DAK) liegt der Anteil der psy-
chischen Erkrankungen bei ihren Versicherten bun-
desweit auf Rang vier der häufigsten Erkrankungen. 
Die Techniker Krankenkasse berichtet in ihrem 
Gesundheitsreport 2005, dass psychische Erkran-
kungen im Hinblick auf die Arbeitsunfähigkeits-
tage ihrer Versicherten 2004 zur zweitwichtigsten 
Erkrankungsgruppe geworden sind. Entgegen dem 
allgemeinen Trend des Rückgangs von Fehltagen 
bei allen anderen Krankheiten stiegen diese bei den 
psychischen Störungen zwischen 2000 und 2004 
um 20 Prozent an; bei den arbeitslosen Versicherten 
sogar um knapp 30 Prozent.

Alkoholabhängigkeit ist nach dem Gesundheits-
report der Gmünder Ersatzkasse (GEK) bei ihren 
Versicherten der zweithäufigste Anlass für eine Be-
handlung im Krankenhaus, bei einem Anstieg der 
Behandlungshäufigkeit im Jahr 2004 gegenüber 
1994 um gut 100 Prozent.

Weltweit liegt die Depression an erster Stelle bei 
den Ursachen der durch Behinderung beeinträchtig-
ten Lebensjahre bezogen auf die gesamte Lebens-
spanne (years of life with disability; World Health 
Report 2001). Alkohol ist die fünfthäufigste Ursa-
che, gefolgt von Schizophrenie auf Rang sieben und 
der bipolaren Störungen auf Rang neun.

Diese Zahlen unterstreichen eindrucksvoll, dass 
die Versorgung psychisch kranker und suchtkran-
ker Menschen nicht nur für das gegenwärtige Ge-
sundheitssystem, sondern darüber hinaus auch für 
die anderen beteiligten sozialen Sicherungssysteme 
eine große Herausforderung darstellt.

An der Versorgung psychisch kranker und sucht-
kranker Menschen sind fast alle sozialen Siche-

rungssysteme beteiligt: Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung, Grundsicherung, Sozialhilfe, 
Arbeitsförderung, Kinder- und Jugendhilfe und da-
rüber hinaus noch Angebote kommunaler Daseins-
vorsorge. Dabei sind verschiedene Abschnitte der 
Hilfen unterschiedlichen Leistungsträgern zugeord-
net, die die Planung und Steuerung ihrer jeweiligen 
Angebote kaum aufeinander beziehen, geschweige 
denn koordinieren. Dies gilt sowohl für die Versor-
gungsstrukturen als auch für die Kooperation im 
Einzelfall. Insbesondere Menschen mit chronischen 
Erkrankungen, deren Unterstützungsbedarf vielfach 
eine „Schnittmenge“ komplexer Leistungsträger 
 übergreifender Hilfen umfasst, geraten zwischen die 
Hilfesysteme.

1. Herausforderungen für das 
Gesundheitssystem

Doch auch innerhalb der einzelnen sozialen Siche-
rungssysteme wie beispielsweise dem Gesundheits-
system lässt sich eine starke Segmentierung und ein 
historisch gewachsenes Nebeneinander von Leis-
tungsstrukturen beobachten, das eine wesentliche 
Ursache für die Unter-, Über- und Fehlversorgung 
vor allem chronisch kranker Menschen darstellt. 
Da die meisten Menschen, die an einer psychischen 
Erkrankung oder einer Suchterkrankung leiden, 
zunächst mit dem Gesundheitssystem in Kontakt 
kommen, sind Reformvorhaben, die hier die besse-
re Verzahnung der unterschiedlichen medizinischen 
Sektoren anstreben, nachhaltig zu unterstützen. In 
diesem Sinne greift die Diakonie die Möglichkeiten 
der §§ 140a-d SGB V auf, um integrierte Versor-
gungsformen für psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen auf den Weg zu bringen. 

Mit den §§ 140a-d SGB V hat der Gesetzgeber ei-
nen neuen Weg beschritten, um die Zusammenar-
beit zwischen den Sektoren der Krankenversorgung 
zu ermöglichen. Mit dem Einzelvertrag und weit-
gehender Vertragsfreiheit zwischen Krankenkasse 
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und Leistungserbringergemeinschaft setzt er darauf, 
dass sich die für die Patienten sinnvollen neuen Ver-
sorgungsformen im Wettbewerb zwischen Kranken-
kassen einerseits und Leistungserbringern anderer-
seits herausbilden. Ob dies auch für die Versorgung 
psychisch kranker und suchtkranker Menschen gilt, 
ist noch offen. 

Um jedoch der integrierten Versorgung dieser Pa-
tientengruppen eine echte Chance zu geben, sind 
aus Sicht der Diakonie die drei folgenden Schritte 
notwendig: Erstens müssen psychosoziale Einrich-
tungen und Dienste die Möglichkeit haben, an integ-
rierten Versorgungsverträgen nach § 140b SGB V 
teilzunehmen. Zweitens sind Soziotherapie (§ 37a 
SGB V) und Häusliche Krankenpflege für psychisch 
kranke Menschen (§ 37 SGB V) als ambulante Kern-
leistungen umgehend flächendeckend zu realisieren, 
damit integrierte Versorgungsformen darauf aufbau-
en können. Drittens ist – über die §§ 140a-d SGB V 
hinausgehend – zu prüfen, wie ambulante Komplex-
leistungen für psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen realisiert werden können. 

2. Öffnung der integrierten Versorgung 
nach den §§ 140a-d SGB V für kooperie-
rende psychosoziale Einrichtungen und 
Dienste

Die §§ 140a-d SGB V bieten die Möglichkeit, Leis-
tungen der Krankenversorgung sektorenübergreifend 
aus einer Hand anzubieten. Für psychisch kranke und 
suchtkranke Menschen ist eine Bündelung der me-
dizinisch-therapeutischen und psychosozialen Leis-
tungen fachlich und im Hinblick auf Leistungseffi-
zienz sinnvoll. Das Ziel der integrierten Versorgung 
muss es sein, die multidisziplinären Leistungen, die 
teilweise schon in der stationären Versorgung ver-
netzt angeboten werden können, auch ambulant aus 
einer Hand bereitzustellen. Auf diese Weise können 
belastende und kostenaufwändige Klinikaufenthalte 
reduziert sowie psychisches Leid und die Chroni-
fizierung an sich gut behandelbarer Erkrankungen 
vermieden werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sinnvoll, den 
Kreis der an der integrierten Versorgung teilneh-
menden Leistungserbringer um die psychosozialen 

Dienste und Einrichtungen zu erweitern, die im 
ambulanten Bereich mittelbar an der Therapie be-
teiligt sind beziehungsweise deren Ergebnisse im 
Lebensalltag der Patienten stabilisieren und sichern. 
In der Praxis geschieht dies bereits, wenn zum Bei-
spiel Beratungsstellen und Wohneinrichtungen in 
die integrierte Versorgung einbezogen werden, weil 
sie notwendige Leistungen in den Bereichen Case-
Management und Compliance erbringen. Um diesen 
Prozess einer am Bedarf der Patienten orientierten 
Bündelung von Leistungen zu unterstützen, soll-
ten die §§ 140a-d SGB V so ergänzt werden, dass 
auch Träger von Einrichtungen nach dem SGB XI 
und dem SGB XII sowie kommunal finanzierte 
Beratungsstellen direkte Vertragspartner eines in-
tegrierten Versorgungsvertrages werden können, 
sofern sie die integrierte Krankenversorgung bei 
bestimmten Indikationen wesentlich fördern und er-
leichtern. Die bisherigen Regelungen der §§ 140a-d 
SGB V spiegeln die vom Sachverständigenrat kri-
tisierte „somatische Fixierung“ des deutschen Ge-
sundheitswesens wider, da sie primär auf Strukturen 
und Abläufen der somatischen Versorgung abzielen. 
Die im § 2a SGB V aufgestellte Forderung, den Be-
langen behinderter und chronisch kranker Menschen 
Rechnung zu tragen, ist in der aktuellen Ausgestal-
tung der integrierten Versorgung für die Personen-
kreise der chronisch psychisch und suchtkranken 
Menschen nicht ausreichend berücksichtigt.

3. Die Einführung von Soziotherapie 
(§ 37a SGB V) und Häuslicher Kranken-
pflege für psychisch Kranke (§ 37 SGB V) 
sind Voraussetzungen für eine sinnvolle 
integrierte Versorgung von psychisch 
kranken Menschen

Ein weiteres zentrales Hindernis bei der Umset-
zung integrierter Versorgungsmodelle im Bereich 
der Psychiatrie stellt die Tatsache dar, dass wichtige 
medizinische Leistungen, wie die Soziotherapie und 
die Häusliche Krankenpflege für psychisch Kranke, 
nicht flächendeckend angeboten werden beziehungs-
weise wie die Soziotherapie für suchtkranke Men-
schen explizit gar nicht nutzbar ist. Die Soziothera-
pie, die psychisch schwer erkrankten Menschen das 
Leben zu Hause und die Teilnahme an der Therapie 
– sinnvollerweise aber auch an Maßnahmen zur so-
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zialen und beruflichen Rehabilitation – ermöglichen 
soll, hat eine Schlüsselstellung für eine ausrei-
chende ambulante Versorgung des Personenkreises. 
Denn Soziotherapie stellt als SGB V-Leistung eine 
fachliche Schnittstelle zu den psychosozialen Leis-
tungen dar. 

Gesetzgeber und Selbstverwaltung stehen in einer 
besonderen Verantwortung. Der Projektbericht der 
„Aktion Psychisch Kranke“ zum Stand der Umset-
zung von Soziotherapie hat deutlich werden lassen, 
dass sowohl die Richtlinien als auch die Empfeh-
lungen der Spitzenverbände der Krankenkassen so-
wie die restriktive Zulassungspraxis der Leistungs-
träger dazu geführt haben, dass Soziotherapie nach 
wie vor nicht flächendeckend umgesetzt wird. Und 
dies, obwohl Soziotherapie vor über sechs Jahren 
gesetzlich verankert worden ist. 

Die Häusliche Krankenpflege für psychisch Kranke 
ist ebenfalls ein notwendiges Element einer gemein-
denahen psychiatrischen Versorgung, das aufgrund 
der 2005 in Kraft getretenen Richtlinien nun bun-
desweit realisiert werden kann. Kritisch zu beurtei-
len sind allerdings auch hier die in den Richtlinien 
vorgenommenen Beschränkungen der Verordnungs-
fähigkeit und -dauer. Dass die Umsetzung der Häus-
lichen Krankenpflege einen anderen Verlauf nehmen 
wird als bei der Soziotherapie, ist nachdrücklich zu 
fordern. Soziotherapie und Häusliche Krankenpfle-
ge für psychisch Kranke sind als aufsuchende Leis-
tungen nicht nur für ambulante Krankenversorgung 
im Allgemeinen dringend notwendig, sondern auch 
im Kontext integrierter Versorgung unverzichtbar. In 
diesem Kontext werden sie stärker mit den anderen 
Therapie- und Teilhabeleistungen verzahnt.

4. Auf dem Weg zu ambulanten 
Komplexleistungen für psychisch 
kranke Menschen 

Indem sich ambulante und stationäre Leistungser-
bringer, die für psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen tätig sind, vertraglich miteinander ver-
binden, um ein integriertes Angebot zu machen, 
wird insbesondere die durch Einzelpraxen und eine 
Vielzahl anderer Leistungserbringer geprägte un-
übersichtliche und schwer zugängliche ambulante 

Versorgungslandschaft in Frage gestellt. Integrierte 
Versorgung ist aufgrund des Einzelvertragsprinzips 
und des begrenzten Finanzierungsvolumens aller-
dings keine Grundlage für eine veränderte flächen-
deckende Versorgung, sondern realisiert die wün-
schenswerte sektorübergreifende Zusammenarbeit 
punktuell und exemplarisch.

Für die fachlich unstrittige Weiterentwicklung in der 
psychiatrischen Versorgung mit dem Vorrang ambu-
lanter vor stationärer und teilstationärer Behandlung 
fehlen bislang noch ambulante Komplexleistungen, 
die Leistungsträger übergreifend erbracht und koor-
diniert werden. Dieses Defizit weist jedoch über den 
Bereich des Fünften Sozialgesetzbuches hinaus und 
kann auch nicht durch Modelle zur integrierten Ver-
sorgung gelöst werden. Vielmehr stellt sich an die-
ser Stelle die Frage, inwieweit eine eigene Rechts-
grundlage für Komplexleistungen im SGB IX den 
sozialrechtlichen Rahmen für die ambulante Be-
handlung und Versorgung vorgeben sollte.

5. Politische Forderungen

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) setzt sich zusammen mit seinen 
Fach- und Landesverbänden nachdrücklich für die 
Verbesserung der Versorgungssituation psychisch 
kranker und suchtkranker Menschen ein. Es fühlt 
sich dabei dem Grundsatz verpflichtet, anstehende 
Veränderungen unter der Perspektive zu bewerten 
und zu initiieren, ob und inwieweit sie die Situation 
der „Schwächsten“, in diesem Kontext also der chro-
nisch psychisch Kranken und der seit Jahren chro-
nisch Suchtkranken, berücksichtigt und verbessert.

Vor diesem Hintergrund unterstützt das Diako-
nische Werk der EKD die diakonischen Dienste und 
Einrichtungen auf deren Weg, den fachlich gebote-
nen Vorrang von ambulanter gegenüber stationärer 
Behandlung und Betreuung durch entsprechende 
differenzierte und personenzentrierte Angebote zu 
realisieren.

Auf diesem Weg sieht das Diakonische Werk der 
EKD zwei schwerwiegende Hindernisse, die vom 
Gesetzgeber beziehungsweise von der Selbstver-
waltung beseitigt werden müssen, damit chronisch 
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psychisch kranke beziehungsweise suchtkranke 
Menschen integriert versorgt werden können: 

1. Das Diakonische Werk der EKD fordert den Ge-
setzgeber auf, die §§ 140a-d SGB V den Belangen 
chronisch psychisch kranker Menschen anzupas-
sen und damit Leistungsanbieter nach dem SGB 
XI und SGB XII sowie kommunal finanzierte 
Beratungsstellen als direkte Vertragspartner zur 
integrierten Versorgung zuzulassen. 

2. Das Diakonische Werk der EKD appelliert an 
die Krankenkassen, Soziotherapie und Häus-
liche Krankenpflege für psychisch kranke Men-
schen im Gespräch mit den Leistungserbringern 
so umzusetzen, dass diese wichtigen Leistungen 
für chronisch psychisch Kranke flächendeckend 
verfügbar sind. Die schleppende und im Ergeb-
nis unbefriedigende Umsetzung des § 37a SGB V 
(Soziotherapie) hat dazu geführt, dass die mit der 
Reform 2000 der Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) eingeführte Leistung auch im Jahr 2006 
nur punktuell verfügbar ist. Ähnliches ist bei der 
Umsetzung der Häuslichen Krankenpflege für 
psychisch Kranke zu befürchten. An den Gesetz-
geber richtet das Diakonische Werk der EKD die 
Erwartung, dass er die Selbstverwaltung in die 
Pflicht nimmt, die gesetzlich vorgesehenen Leis-
tungen für psychisch kranke Menschen zu reali-
sieren.

a) Zur Realisierung von Soziotherapie fordert 
das Diakonische Werk der EKD, dass

- in den Gemeinsamen Empfehlungen der 
Spitzenverbände zur Soziotherapie von unre-

alistischen Qualifikationsanforderungen und 
Tätigkeitsprofilen abgesehen wird,

- der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Richtlinien dahingehend ändert, dass die 
Indikation von Soziotherapie nicht allein 
auf der Diagnose beruht, sondern auch den 
Schweregrad der Erkrankung und Probleme 
in der Alltagsbewältigung berücksichtigt. 
Der willkürliche Ausschluss von geronto-
psychiatrischen und Abhängigkeitserkran-
kungen sowie die Engführung auf eine 
unmittelbar bevorstehende Krankenhausbe-
handlung und eine zu frühe Festlegung auf 
Behandlungsmaßnahmen sind gleichfalls 
zu revidieren.

b) Zur Umsetzung der Häuslichen Krankenpflege 
für psychisch Kranke fordert das Diakonische 
Werk der EKD die Krankenkassen zur umge-
henden Ergänzung der bestehenden Rahmen-
verträge gemäß § 132a SGB V um Häusliche 
Krankenpflege für psychisch Kranke sowie 
zum Abschluss von Vergütungsvereinbarungen 
auf der Länderebene auf. Auch hier erschwe-
ren unrealistische Erwartungen an die Quali-
fikation des Personals und Personalvorhaltung 
den Aufbau des Leistungsangebotes. Aufgrund 
der in den Richtlinien erfolgten Beschränkung 
der Verordnungsfähigkeit und -dauer kommt es 
in einigen Regionen, in denen bisher Modell-
versuche stattgefunden haben, zurzeit sogar zu 
einem Abbau bisheriger Versorgungsangebote. 
Diese Entwicklung muss umgehend gestoppt 
und der Aufbau bedarfsentsprechender Ange-
bote betrieben werden.
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